
Mit angepassten und manipulierten Daten zu den so 
genannten „AktivPositiven-Corona-Fällen“ wird das 
vorarlberger – und auch das österreichische Volk – 
seit langem über die tatsächliche aktuelle Situation 
getäuscht und belogen. Überhöhte und manipulierte 
Zahlen werden für massive Einschränkungen der 
Grundrechte, Diskriminierungen von großen Teilen 
der Bevölkerung, die wirtschaftliche Schädigung 
von Einzelpersonen, Betrieben und Gemeinden als 
Rechtfertigung herangezogen und benutzt.

In die EMS Datenbank der AGES werden die jeweils 
aktuellen Werte aus allen Bundesländern und so 
auch aus dem Land Vorarlberg täglich eingearbeitet.

Wie diese Ausarbeitung belegt, kommt es im System 
der Datenverarbeitung zu gravierenden Abweichun-
gen und offensichtlich zu Manipulationen. Im Bei-
spiel Vorarlberg erreichen diese Abweichungen am 
09.12. 2021 mit einem Wert von 59,5 % das Maximum.
Die Größenordnung der Manipulation erreicht damit 
ein bislang undenkbares, erschreckendes Ausmaß! 

Durch die kontinuierlichen Manipulationen der Zahlen 
wird eine völlig falsche REALITÄT erzeugt.

Ohne diese hohen Zahlenwerte wäre es nicht mög-
lich gewesen, die verordneten Maßnahmen, Lock-
downs und Grundrechtseingriffe zu rechtfertigen.

Die hier abgebildeten Zahlenkurven „Aktiv Positive“ 
des Landesdashboardes Vorarlberg (rot) und „Aktiv 
Positive“ (blau-grün) aus der EMS-Datenbank der 
Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 

GmbH (AGES) vom 24.12. 2021 zeigen den gleichen 
Wert – müssten also deckungsgleich verlaufen. Die 
Abweichung dokumentiert die Manipulation. Wie 
diese erfolgt, wird in dieser Broschüre dokumentiert.

Diskrepanz der Zahlen des Epidemiologischen Meldesystems (EMS) der AGES
und des COVID-19 Dashboard Vorarlberg für den Zeitraum vom 25. Oktober 2021 bis 23. Dezember 2021
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Die Manipulation der CORONA Zahlen in Österreich
am Beispiel des Landes Vorarlberg

erläutert, dokumentiert und bewiesen
für den Zeitraum von 25.10. 2021 bis 23.12. 2021

59,5 % am
09. 12. 2021
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Aktiv Positive lt. EMS Datenbank vom 24. 12. 2021 Aktiv Positive lt. Dashboard Vorarlberg
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Vorwort

Im September 2020 wurde ich durch die von Deutsch-
land am 23.09. 2020 ausgesprochene Reisewarnung 
gegen Vorarlberg aufgeschreckt. Ich sah darin einen 
unberechtigten Angriff der deutschen Regierung als 
Folge der österreichischen Migrationspolitik.
Meine Aufgabe war klar. Ich wollte und musste unse-
rer Landesregierung in Vorarlberg helfen, um das 
Problem CORONA zu lösen. Ich begann sofort mich 
tiefer in das Thema einzuarbeiten. Ich war schon 
seit einiger Zeit damit befasst, mir einen exakten 
Überblick über die Sachverhalte zum Thema CORONA 
zu verschaffen.
In kürzester Zeit hatte ich die Lösung gefunden: Eine 
fehlerhafte Berechnung der sogenannten „Aktiven 
Fälle“, von denen ich damals noch annahm, dass 
diese Kategorie tatsächlich die ERKRANKTEN 
an COVID-19 abbildet. Mit meinen Erkenntnissen 
wandte ich mich am 24.09. 2020 an die Vorarlberger 
Landesregierung, so auch an Landesrätin Martina 
Rüscher, und legte meine Erkenntnisse dar. Leider 
erfolgte nicht die erwartete Reaktion aus der Landes-
regierung, sondern Bagatellisierungen, allgemeine 
Phrasen und Ablenkungsmanöver.

Da ich bei meinen Recherchen merkte, dass sowohl 
die Pressemitteilungen in den VN, als auch die von 
der Landesregierung verbreiteten Nachrichten nicht 
zur Realität passten, war bereits Ende September 
offensichtlich, dass ganz viele Dinge nicht stimmten.

Für mich war im Ergebnis spätestens am 07. Oktober 
2020 völlig klar, dass die Sachverhalte und Zahlen 
nicht stimmen. Beim Thema CORONA wird gelogen 
und die Bevölkerung getäuscht. Die Menschen 
werden gezielt falsch informiert, und es wird damit 
versucht, Angst und Schrecken in der Bevölkerung 
zu verbreiten.

Was ich bis heute bei meinen sehr intensiven 
Recherchen und Analysen ermittelt habe, sprengte 
alles was ich bis dahin für möglich gehalten habe. 
All meine „naiven“ Vorstellungen vom demokrati-
schen Rechtsstaat, in dem ich glaubte – in Öster-
reich und auch in Deutschland – zu leben, musste 
ich den Ergebnissen geschuldet, begraben. Derarti-
ger massiver Betrug, derartige darauf aufbauende 

Manipulationen der Bevölkerung – Österreich und 
auch Deutschland – überstiegen alles, was ich aus 
meiner DDR-Vergangenheit kannte, mir vorstellen 
konnte und was ich für möglich gehalten hätte.
Mit dieser Dokumentation möchte ich in allgemein 
verständlicher Weise anhand der Zahlen im Zeit-
raum 25. 10. 2021 bis 23. 12. 2021 jedem Menschen, 
jedem Unternehmer und jedem Bürgermeister 
erklären, was für ein Betrug stattfindet und wie er 
genau abläuft.

Eine Landesregierung, die im Zusammenwirken mit 
der Bundesregierung die Fallzahlen in einer Größen-
ordnung von ca. 60 % fälscht, um die aktuellen Ziele 
ihrer Politik, konkret den Lockdown 11/12-2021 in 
Österreich und Vorarlberg zu rechtfertigen, nehme 
ich als vergleichbar mit Aktivitäten einer kriminellen 
Organisation wahr.

Auch wenn mir bewusst ist, wie brisant, schwer-
wiegend in den Ergebnissen und folgenreich diese 
Dokumentation ist, kann ich aus innerster Überzeu-
gung versichern:
Alle Recherchen wurden sorgfältig, gewissenhaft 
und allein mit dem Ziel durchgeführt, die tatsäch-
liche Situation zu erfassen, zu analysieren und 
für alle verständlich zu dokumentieren. Als Bürger 
sehe ich mich allerdings in Anbetracht dieser Er-
gebnisse in der Pflicht, allen Menschen und Behör-
den im Land diese, meine Erkenntnisse weiterzuge-
ben. Jeder Mensch im Land Vorarlberg, aber auch 
in Österreich und letztlich auch in Deutschland, 
soll den Zugang zu diesen Informationen erhalten. 
Denn jeder Mensch im Land hat das Recht dies zu 
erfahren, um sich ein eigenes Bild, einen eigenen 
Eindruck zur Glaubwürdigkeit der handelnden Politi-
ker machen zu können.

Dipl. Ing (FH) Steffen Löhnitz
ein besorgter Vater & Bürger
Vorarlberg im Januar 2022
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Alles was im Zusammenhang mit den Berichten zu 
CORONA Zahlen steht bedarf einer sehr genauen 
Betrachtung, Prüfung und differenzierten Analyse. 
Dies wird aus dieser partiellen Betrachtung offen-
sichtlich und deutlich. Nichts ist wie es scheint.
Die geflügelten Worte: „Traue keiner Statistik, die 
Du nicht selber gefälscht hast.“ werden mit dieser 
Dokumentation eindrücklich bestätigt.

Die Dokumentation und die Abbildungen wurden so 
erstellt, dass es auch dem Laien möglich sein soll, 
die Sachverhalte zu verstehen und diese inhaltlich 
zu durchdringen. Es soll jedem Betrachter die Mög-
lichkeit gegeben werden, sich ein tatsächliches Bild 
von der Situation, den Daten, den Zusammenhän-
gen und daraus resultierend über die Glaubwürdig-
keit der handelnden Politiker zu machen.

Interessierte haben für sich die Möglichkeit, eigene 
Schlüsse zu ziehen, ein eigenes Urteil zu bilden und 
selber aktiv zu werden – sofern sie das wollen.

Mit einer Abweichung von 59,5 % für „Aktiv  Positive“ 
Fälle wird am 09. Dezember 2021 der Tag der größten 
Manipulation erreicht. Eine Statistik mit derartigen 
Abweichungen hat keinen Wert im Hinblick auf die 
Dokumentation tatsächlicher Verhältnisse. Sie soll 
vielmehr eine Situation abbilden, die die Verant-
wortlichen der „Abweichungen“ erzeugen wollen.

Vergleich der Datenreihen EMS Datenbank vom 24. 12. 2021; Daten aus dem Landesdashboard Vorarlberg; 
EMS Datenreihe: Anteil 20 % – lt. Ermittlungen LR Rüscher der Anteil symptomatischer, also „ERKRANKTER“ 
Personen – aus der parlamentarischen Anfrage der NEOS und Antwort LR Rüscher (Anlage 3) vom 17. Mai 2021
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1. Ergebnis der Analyse vorab zusammengefasst
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Auszug aus dem Epidemiegesetz
Quelle: www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bun-

desnormen&Gesetzesnummer=10010265

Erstattung der Anzeige
§ 2. (1) Jede Erkrankung, jeder Sterbefall an einer 
anzeigepflichtigen Krankheit, in den Fällen des 
§ 1 Abs. 1 Z 1 auch jeder Verdacht einer solchen 
Erkrankung, ist der Bezirksverwaltungsbehörde 
(Gesundheitsamt), in deren Gebiet sich der Kranke 
oder Krankheitsverdächtige aufhält oder der Tod 
eingetreten ist, unter Angabe des Namens, des 
Alters und der Wohnung und, soweit tunlich, unter 
Bezeichnung der Krankheit binnen 24 Stunden
 anzuzeigen.
Die Erfassung hat mit dem Anzeige Formular oder 
direkt in das Datenbanksystem via Schnittstelle zu 
erfolgen. (Anzeigeformuler gem. § 2 Abs.1 EPIG – 
siehe Anlage 2)

Register der anzeigepflichtigen Krankheiten
§ 4. (1) Der für das Gesundheitswesen zuständige 
Bundesminister hat ein elektronisches Register 
betreffend die Anzeigen nach § 1 Abs. 1 und 2, § 2 
Abs. 2, § 28c und die Anzeigen nach §§ 5 und 11 
des Tuberkulosegesetzes, BGBl. Nr. 127/1968, zu 
betreiben. Der für das Gesundheitswesen zuständi-
ge Bundesminister ist Verantwortlicher.

(4) Im Register werden folgende Datenkategorien 
verarbeitet:
1. Daten zur Identifikation von Erkrankten, einer Er-
krankung Verdächtigen, Gebissenen, Verstorbenen 
oder Ausscheidern [Name, Geschlecht, Geburtsda-
tum, Wohnsitz, soweit vorhanden Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse, Sozialversicherungsnummer 
und bereichsspezifisches Personenkennzeichen 
(§ 9 E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004)]

Minister Anschober hat die Datenbank des EMS 
für COVID-19 bewusst falsch, gesetzwidrig anlegen 
lassen. Die Kategorien „ERKRANKTER“ und „DER
 ERKRANKUNG VERDÄCHTIGER“, sind nicht angelegt.

Es wurde eine FÄLLE-Kategorisierung angelegt. 
Somit können entsprechend nur FÄLLE in die EMS 
Datenbank eingegeben werden! Das sind  Personen 
mit positivem PCR-Labor-Test, meist ohne klinischen 
Befund und ohne Differenzierung nach „Erkrankt“ 
und „der Erkrankung verdä chtig“!

Anmerkung:
Damit ist keine Erkenntnis zur Dynamik und zum
tatsächlichen Krankheitsgeschehen von COVID-19
im Land möglich. Denn ein „Fall“ ist eben nicht mit 
einem „Erkrankten“ gleichzusetzen!
Später mehr dazu.

Erläuterung zur EMS Datenbank der AGES im Internet
So sieht die Datenbank, die man täglich laden kann, 
inhaltlich aus:

Es sind jeweils 8 Dateien enthalten.
Die in der Auswertung verwendeten Daten stammen 
jeweils aus der Datei: CovidFaelle_Timeline.csv

Quelle: https://covid19-dashboard.ages.at

2. EMS Datenbank der AGES
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2.1 Erläuterungen der EMS Datenbank zu § 4 Epidemiegesetz

In der Fußzeile der Internetseite der AGES finden sich 
unter der Rubrik „Erläuterungen“ die nachfolgenden 
Informationen:

Register der anzeigepflichtigen Krankheiten
§ 4. (1) Der für das Gesundheitswesen zuständige 
Bundesminister hat ein elektronisches Register 
betreffend die Anzeigen nach § 1 Abs. 1 und 2, § 
2 Abs. 2, § 28c und die Anzeigen nach §§ 5 und 11 
des Tuberkulosegesetzes, BGBl. Nr. 127/1968, zu 
betreiben. Der für das Gesundheitswesen zuständi-
ge Bundesminister ist Verantwortlicher.

(2) Das Anzeigenregister dient der Erfüllung der 
Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörden zur 
Durchführung von Erhebungen über das Auftreten 
anzeigepflichtiger Krankheiten (§ 5 dieses Bundes-
gesetzes und § 6 Tuberkulosegesetz) sowie zur 
Verhütung der Weiterverbreitung und Bekämpfung 
anzeigepflichtiger Krankheiten (§§ 6 bis 26a dieses 
Bundesgesetzes und §§ 7 bis 14 und 23 Tuberku-
losegesetz) und der Erfüllung der Aufgaben der 
Landeshauptmänner im Rahmen ihrer Koordinie-
rungsfunktion gemäß § 43 Abs. 5 und 6.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörden sind verpflich-
tet, die Daten aus Anzeigen nach § 1 Abs. 1 und 2 
und § 2 Abs. 2, § 28c, die Daten, die im Rahmen 
von Erhebungen über das Auftreten anzeigepflichti-
ger Krankheiten gesammelt werden, und die Daten,
die im Zusammenhang mit getroffenen Maßnah-
men stehen, im Register zu verarbeiten.

Quelle: https://covid19-dashboard.ages.at
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